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Zürich

allgemeines Bauwesen.
Sauwefen itt Jorgen. • ®ie inwo@bnergemeinbeoer=

fammlung befcfjtofj auf beu Slntrag bei ©emeinberatei
ben Sluibau bei ®ad)fiodei im ©eridjtihaui, bewilligte
einen ßrebit oon ffr. 7000.— für ©rftellung einer 2Barte=

halle beim ©ampffchifffteg unb befcEjtofj ben Sau einer
(Strafe com ©toefer bii .^ütjnerbüt)!.

Stabtberntfche Sautiitigteit. Unter ber ffirma „Sau=
gefettfetjaft ©djänzliftraße 31.=©." tjat fid) eine Slïtien*
gefeüfchaft mit einem ooll gezeichneten Kapital non
220,000 ffr. ïonftituiert, welche bie ©rftellung monu=
mentaler Sauten auf bem non bër ©inwohnergemeinbe
Sern erworbenen terrain an ber ©djänzliftraße bezwedt.
Qu ben Serwaltungirat mürben gewählt : ali ißräfibent
§err Qiïar [täftli, Saumeifter in SRünchenbuchfee; ali
Sijepräfibent fperr ."pans ©tuber, ffabrifant in ©d)üpfen;
ali ©etretär .6err Sllfreb Srunfchmpler, Sauunternehmer
in Sern unb ali Äaffier fperr Sllbert ©eiler, Slotar in
Sern. Slli bauleitenbe Slrcïjiteïten bezeichnete ber Ser=

waltungirat bie ffirrna SRpbi & ©alcl) Ii in Sern.

&urfaal=9îeubau in Sern. ®ie außerorbentliche
©eneraloerfammmlung ber Slïtionâre ber Slttiengefell»
fcljaft Äurfaal unb ©ommerïafino ©ctjänjti hat auf Sln=

trag bei Serwaltungiratei einftimmig ben Sln'ïauf ber
©chänzlibefißung, fomie ben Steubau bei ^urfaalei be=

fd)loffen.
fwtelbauten. ffn Unterfeen [äfft ffrau ®mma

3Bt)ler=©öh bai abgebrannte Steftaurant „Starburg"
tpieber aufbauen.

— §err 3B. fpetfenftein in Suzern [äfft fein fpotel
„©ngel" umbauen unb gleichzeitig erhöhen.

@tfenbahner=ffamUienJ)8ttfe* in Suzern. ©ie fcEjön
unb bodf nahe bei Satwhofei gelegene Siegenfehaft
0ber @.eif5enftein bei fperrn Sßilliami ift um bie
©umme oon 178,000 ffr. oon einer ©ruppe oon ®ifen=
batfnern ïâuflid) erworben worben. ®i fotten barauf
attei .Qweifamiliewfpäuichen erffeßt werben, bie nament*
lid) für Saßnangeftellte beftimmt finb. ©itrcl) ©chaffung
einei praïtifdfen hübfehen Sebauungiptanei würbe biefei
Quartier einft eine ßierbe ber ©tabt bilben.

.fUrchenbaute Sriften (Uri). ©ie Rohbauten finb
nad) SRitteitung aui Dtorfdjad) in fotgenber SBeife oer=
geben: Spreng* unb SRaurerarbeiten an ffauch & Sau=
mann, Slltborf ; ®ranit=3lrbeiten an $Regli=Soret), SBaffen,
unb ©arto ffmperatori in ißollegio; Qimmerarbeiten an
©ebrüber ©affer, ffbach=©d)mgz> ©pengterarbeiten an
ffofef ßurftuh, Slltborf; ®ad)bederarbeiten an Stloii
3lfd)wanben, Slftborf.

Sauwefen in ©arneit. Sluf nadjften fperbft foil
bai Connût ber t'antonaten Sehranftalt eine erhebliche
©rweiterung erfahren. 3Rit Sluiarbeitung ber tßläne,
fomie mit Itebernahme ber Sauführung würbe |>err
31 r d) i t e ï t 3Î i f t a u i © 111 i n in Äerni betraut.

Sauwefen in Qug. (föorr.) Son ben Herren
©attmann & ©d)neiter, Sahnhofportieri, ift ber Sau
einei ©oppelwohnhaufei an ber ©hamftraße unb bon
ffrau Sßitwe ©tabler eine ©erraffenoergrößerung beim
£>otel ©cEfiff an ber ©eeftraße in ,ßug projeïtiert.

Sauwefen in Saar. (îîorr.) ©ie Serfammtung
ber ©inwohnergemeinbe Saar oom 8. SRai hat ""ter
anberem über eintrüge bei ©inmohnerratei betreffenb
Seiträge an bie ©rftetlung oon ©üterftraßen 31 II en*
winben*§intergrüt unb ffödjter ©eubülft
fomie betreffenb ©rrichtung einer öffentlichen S ab
anftalt zu oerhanbeln.

Schulhausbau fflamatt (ffreiburg). ®ie §aupt=
oerfanimlung ber reformierten ©d)utgemeinbe fflamatt
hat einftimmig ben Sau einei neuen ©clfulhaufei mit
oier .^laffenzimmern im Äoftenooranfddag oon 73,000 ffr.
befdjloffen. ®ie ißtäne ftammen oon 2Ird)iteft ©chüp=
piffer in Sern.

®ie Sautâtigïeit in Safe! hat nach einer längeren
©toefung im Saugewerbe in biefem ffrühjahr fehr ïrâftig
eingefe^t; allenthalben entftehen Neubauten. 2lm meiften
fieht man im äußeren @t. ffohannguartier, bai zu ben
oielen fReubauten zu Sßohnungizweden auch einige neue
inbuftrielte Slnlagen erhält, ©ehr intenfio ift bie Saw
tätigieit aud) im ©palenquartier, wo ganze Slodi neuer
2ßohnt)äufer erftehen. Slud) in ben übrigen Quartieren
ift bie Sautâtigïeit eine nicht minber fiarïe, fo namettü
lieh im ^leinbafel. ®ie Sautâtigïeit ift inbeffen oor=
wiegenb eineprioate; öffentliche Sauten finb mit 2lu§naï)me
bei feiner Sollenbung entgegengehenben ©hemiegebäubei
ïeine in Singriff genommen. ®ie Slrbeitigelegenheit für
Sauhanbwerïer ift barum auch ßine gute, allenthalben
finb Sauarbeiter begehrt, ffm Saufe biefei ©ommeri
foil bann noch öer Seubau bei babifchen Sahnhofei in
Singriff genommen werben, ber natürlich in jener @e=

genb aud) wieber neue prioate Sautâtigïeit wachruft,
fobaf) bai Saugewerbe nach mehrjährigem ©tillftanbe
wieber befferen Reiten entgegengeht.

Sauwefen in tRorfdjach. (Horr.) ®ai beï'annte ,§aui
Zum fpenggart, SRariabergftrafje Str. 8, bai wegen feinei
fchönen ©pheufchmudei, ber bie ganze ©traffenfront be=

bedt, oon ffrembén oiel bewunbert wirb, foil umgebgut
werben in ber SBeife, bafj im ©rbgefcho| Sabenloïale,
im neuen ®ad)fiod, SBohnräume eingerichtet werben,
©er Sefther will bie alte Straßenfront unb ben fchmüden=
ben ©pheu fo gut ali möglich beibehalten unb bie neuen
ffäffabenteile hannonifch in bie bereits beftetjenbe ffront
einbauen.

Sezirïêfpital SRljeinfelben. ®ie ©emeinfceoerfamm--
lung hat für ben Sau einei Sezirïifpitali eine ©ub=
oention oon 75,000 ffr. bewilligt.

UMtmttang gemeinnütziger Baugeno$$en'
scDnfUtt durd) die Gemeinde.

©in Sorfchlag bei ffürthcv Staötratei.
(Storrefponbenj.)

®ie ffrage ber Unterftühung oon Saugenoffenfd)aften
unb ber ©rünbung einer folchen ©efellfdhaft mit gemein*
nüßigem ©haraïter ift in ben Greifen ber Zürcher Se*
[örben fchon bei oerfd)iebenen Slnläffen aufgerollt worben.
®ie Seftrebungen tenbieren auf bie Serßütung beziehungi*
weife Sefeitigung ber. SSohnünginot unb ißrer

Sir. S Mîistr. fchweiz. H«»dw.-Zett»«g („Meisterblatt') 73

VMM Mm
kenà
^euckws8

K0K0! etc. 33441
^

àmàiiMM
Mrioli

ItlIgîMêineî kaiwezen.
Bauwesen in Horgen. Die inwoEhnergemeindever-

sammlung beschloß auf den Antrag des Gemeinderates
den Ausbau des Dachstockes im Gerichtshaus, bewilligte
einen Kredit von Fr, 7090.— für Erstellung einer Warte-
Halle beim Dampfschiffsteg und beschloß den Bau einer
Straße vom Stocker bis Hühnerbühl.

Stadtbernische Bautätigkeit. Unter der Firma „Bau-
gesellschaft Schänzlistraße A.-G." hat sich eine Aktien-
gesellfchaft mit einem voll gezeichneten Kapital von
220,000 Fr. konstituiert, welche die Erstellung monu-
mentaler Bauten auf dem von der Einwohnergemeinde
Bern erworbenen Terrain an der Schänzlistraße bezweckt.

In den Verwaltungsrat wurden gewählt: als Präsident
Herr Oskar Kästli, Baumeister in Münchenbuchsee; als
Vizepräsident Herr Hans Stuber, Fabrikant in Schlipsen;
als Sekretär Herr Alfred Brunschwpler, Bauunternehmer
in Bern und als Kassier Herr Albert Seiler, Notar in
Bern. Als bauleitende Architekten bezeichnete der Ver-
waltungsrat die Firma Rrsbi à Salchli in Bern,

Kursaal-Neubau in Bern. Die außerordentliche
Generalversammmlung der Aktionäre der Aktiengesell-
schaft Kursaal und Sommerkasino Schänzli hat auf An-
trag des Verwaltungsrates einstimmig den Ankauf der
Schänzlibesitzung, sowie den Neubau des Kursaales be-

schloffen.

Hotelbauteu. In Unterseen läßt Frau Emma
Wyler-Götz das abgebrannte Restaurant „Aarburg"
wieder aufbauen.

— Herr W. Helfenstein in Luzern läßt sein Hotel
„Engel" umbauen und gleichzeitig erhöhen.

Eisenbahner-Familieuhäuser in Luzern. Die schön
und doch nahe des Bahnhofes gelegene Liegenschaft
Ober-Geißenstein des Herrn Williams ist um die
Summe von 178,000 Fr. von einer Gruppe von Eisen-
bahnern käuflich erworben worden. Es sollen daraus
alles Zweifamilien-Häuschen erstellt werden, die nament-
lich für Bahnangestellte bestimmt sind. Durch Schaffung
eines praktischen hübschen Bebauungsplanes würde dieses
Quartier einst eine Zierde der Stadt bilden.

Kirchenbaute Bristen (Uri). Die Rohbauten sind
nach Mitteilung aus Rorschach in folgender Weise ver-
geben: Spreng- und Maurerarbeiten an Jauch à Bau-
mann, Altdorf; Granit-Arbeiten an Regli-Loretz, Waffen,
und Carlo Jmperatori in Pollegio; Zimmerarbeiten an
Gebrüder Gasser, Jbach-Schwyz, Spenglerarbeiten an
Josef Zurfluh, Altdorf; Dachdeckerarbeiten an Alois
Aschwanden, Altdorf.

Bauwesen in Tarnen. Auf nächsten Herbst soll
das Konvikt der kantonalen Lehranstalt eine erhebliche
Erweiterung erfahren. Mit Ausarbeitung der Pläne,
sowie mit Uebernahme der Bauführung wurde Herr
Architekt Ni kl a us Ettlin in Kerns betraut.

Bauwesen in Zug. (Korr.) Von den Herren
Gallmann â Schneller, Bahnhofportiers, ist der Bau
eines Doppelwohnhauses an der Chamstraße und von
Frau Witwe Stadler eine Terrassenvergrößerung beim
Hotel Schiff an der Seestraße in Zug projektiert.

Bauwesen in Baar. (Korr.) Die Versammlung
der Einwohnergemeinde Baar vom 8. Mai hat unter
anderem über Anträge des Einwohnerrates betreffend
Beiträge an die Erstellung von Güter st raßen Allen-
winden-H intergrüt und Jöchler - Deubühl
sowie betreffend Errichtung einer öffentlichen Bad-
an st alt zu verhandeln.

Schulhausbau Flamatt (Freiburg). Die Haupt-
Versammlung der reformierten Schulgemeinde Flamatt
hat einstimmig den Bau eines neuen Schulhauses mit
vier Klassenzimmern im Kostenvoranschlag von 73,000 Fr.
beschlossen. Die Pläne stammen von Architekt Schüp-
piffer in Bern.

Die Bautätigkeit in Basel hat nach einer längeren
Stockung im Baugewerbe in diesem Frühjahr sehr kräftig
eingesetzt; allenthalben entstehen Neubauten. Am meisten
sieht man im äußeren St. Johannquartier, das zu den
vielen Neubauten zu Wohnungszwecken auch einige neue
industrielle Anlagen erhält. Sehr intensiv ist die Bau-
tätigkeit auch im Spalenquartier, wo ganze Blocks neuer
Wohnhäuser erstehen. Auch in den übrigen Quartieren
ist die Bautätigkeit eine nicht minder starke, so nament-
lich im Kleinbasel. Die Bautätigkeit ist indessen vor-
wiegend eine private; öffentliche Bauten sind mit Ausnahme
des seiner Vollendung entgegengehenden Chemiegebäudes
keine in Angriff genommen. Die Arbeitsgelegenheit für
Bauhandwerker ist darum auch eine gute, allenthalben
sind Bauarbeiter begehrt. Im Laufe dieses Sommers
soll dann noch der Neubau des badischen Bahnhofes in
Angriff genommen werden, der natürlich in jener Ge-
gend auch wieder neue private Bautätigkeit wachruft,
sodaß das Baugewerbe nach mehrjährigem Stillstande
wieder besseren Zeiten entgegengeht.

Bauwesen in Rorschach. (Korr.) Das bekannte Haus
zum Henggart, Mariabergstraße Nr. 8, das wegen seines
schönen Epheuschmuckes, der die ganze Straßenfront be-
deckt, von Fremden viel bewundert wird, soll umgebaut
werden in der Weise, daß im Erdgeschoß Ladenlokale,
im neuen Dachstock, Wohnräume eingerichtet werden.
Der Besitzer will die alte Straßenfront und den schmücken-
den Epheu so gut als möglich beibehalten und die neuen
Fassadenteile harmonisch in die bereits bestehende Front
einbauen.

Bezirksspital Rheinfelden. Die Gemeindeversamm-
lung hat für den Bau eines Bezirksspitals eine Sub-
vention von 73,000 Fr. bewilligt.

Untersàung gemeinlàiger Laugènossen-
schatten «lurch Sie «emeià

Ein Vorschlag des Zürcher Stadtrates.
(Korrespondenz.)

Die Frage der Unterstützung von Baugenossenschaften
and der Gründung einer solchen Gesellschaft mit gemein-
nützigem Charakter ist in den Kreisen der Zürcher Be-
hörden schon bei verschiedenen Anlässen aufgerollt worden.
Die Bestrebungen tendieren auf die Verhütung beziehungs-
weise Beseitigung der Wohnungsnot und ihrer
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SQegteiterfcbeinungen. Stun ï;ai bei: engere Stabtrat bent
©rofjen Stabtrate eine Sieibe non ©runbfät)en unter»
breitet, tie für bie Unterftütpng gemeinnütziger Vau»
genoffenfdjaften buret) bie ©emeinbe, nact) SJtafjgabe ber
»erfügbaren Vtitiel unb je nact) Vebürfnil, roegleitenb
fein fotten unb bie folgenben Söortlaut befi^en:

1. Verlauf »on Vaugelänbe: p billiger Scbätpng,
nic()t aber unter beut gnoentarmerte. gür bie geit
nacbgnlrafitreten bel ©rfjroeijerifdjett gioilgefet;»
budjes ift and) bie Ueberlaffttng »on Sanb pr
Stulübung bel Vaurecbtel gemaff 9trt. 675 unb
779 bel gioilgefelbucbel unb pr ©rrictjtung »on
^eimftätten gernäfj 2lrt. 349 unb folgenbe bel
3i»itgefe^bud)el in Vetradjt p gietjen.

2. ©emätjrung »on ©arteben auf groeite .ßgpottjef bil
tjöctjftenl auf 90% ber Slnlagetoften p einem
mäßigen ginlfuffe, ber jeboct) nict)t weniger betragen
barf all ber brtrdjfc^nittticfje ginl für bie ftäbtifdjen
Stnteitjen.

3. ttébernafme »on ©enoffenfctpftlanteilen.

©ie ©erodbrung" ber ftäbtifeben fpülfeteifiung töirb
»on ber ©rfütlung fotgenber Vebinguttgen abhängig
gemacht :

1. ©er Sanboerfauf erfolgt nur gegen eine minbeftenl
10% bei fêaufpreifel betragenbe Slnptjtung.

2. ©ie ißläne für bie p erfiellenben ©ebäube unter»
liegen ber @enel)migitng buret) bie ©emeinbebeprbe,
namentlich mit Vepg auf Solidität, groedmäfsig»
feit unb ©efäEigleit.

3. ©ie ©enoffenfetjaft ift oerpffictjiet, bie fpäufer forg»
fältig p unterbatten.

4. ©al »on ber ©emeinbe auf peite .%)pot£)e! ge»

währte ©arteljen ift nad) SÖtaffgobe befonberer Ver»
einbarung abptragen.

5. ©ie mit gemeindlicher Veibülfe erftettten Käufer
bleiben ©enoffenf^aftleigenium unb finb t'omit

un» erlauf lid). ©ine Stulna^me »om ©runb»
fat)e ift unier p »ereinbarenben, bie ©rjielung
jegliäjen ©pefulationlgemiunel aulfdjtiefsenben Ve=

bingungen nur für ©infamilienbäufer pläffig.
6. gür ben gaE ihrer Sluftöfung überträgt bie ®e=

noffenfetjaft auf Verlangen ber ©emeinbe ber letzteren
bie mit ©emeinbet)ülfe erfteEten Käufer, ©ie @e=

membe »ergütet ben Slnfauflpreil bei Sanbel (ohne
ginfen) unb ben bei ber llebergabe noch »ortjan«
benen Baumert ber f) aufer. ©er Baumert barf
babei feinelfaltl t)öl)er berechnet roerben, all auf
bie aufgeroenbeten ©rfteEunglfoften abpglid) bei
9Jtinberr»ertel pfotge 2lbnüipng.

SSettn bie ©enoffenfetjaft Käufer »erfauft, l)at
fie aulpbebingen, baff im galle ihrer Sluflöfung
bie ©emeinbe in ibire 3ted)tlfteEung gegenüber ben
©rroerbern eintreten fann.

7. ©ie ©enoffenfäjaften, roeldje auf ftäbtifd)e Veibülfe
t'(nipruel) erbeben, hoben ibre Statuten beut Stabt»
rate pr ©enebmigung oorplegen unb bem letzteren
eine angemeffene Vertretung im Vorftanbe unb in
ber Stontrollftelle einpräumen.

©ie! ©eunbfätze werben all ißrobuft folgenber ©r=

mägungen bei Stabtratel- bwgefiellt :

©I unterliegt beute feinem giueifel unb roirb allieitig
anerfannt, baff bie gemeinnützige genoffenfcbaftlicbe Vau»

tätigfeit auf bem ©ebiete ber ©öobnünglfürforge beroor»
ragende ©ietifte 51t leiften »ermag. gn gürieb haben
told):e Unternehmungen bil anbin atterbingl nur reebt

befebeibsene'©rfolge erhielt, ©je EJtifzerfolge bürfen aber

l)ier nid)t, ebenforoenig. t»ie anderroiärtl, auf bal genoffen»
tdjaftli^edßrin^ip prücfgefübrt roerben; fie finb pro
©eil gerabep in Abirrungen »on biefem ißrinjip be=

gründet : nämlicf) in unrichtiger, ben genoffenfcf)aftlieE)en
©runbfä^en roiberfpreetjenber Drganifation,'pm ©eil in
fehlerhafter Seitung unb 2öirtfcf)aft, »or altem aber im
SDtangel an genügenben SJtitteln. ©I roirb Sache ber
Vaugenoffenfcljaften fein, für ihre Veftrebungen eine richtige
Organifation p febaffen unb für faebgemäpe Seitung
unb gute SBirtf'cbaft p forgen; für bie Vefcl)affung aul=
reiebenber SEittel roerben fie namentlich ba, roo el fid)
um SBobnunglfürforge für minberbemittelte Greife baubelt,
auf bie Veibilfe ber ©emeinbe angeroiefen fein. '

©ie Stabt Zürich b^i e! unternommen, bureb Selbft»
bau bem SRangel an Sßobnungen tunli^ft p fteuern;
ihn auf biefem Söege gänjlid) p beben, bürfte fie faum
in ber Sage fein. ©I fann ihr belbalb nur erronnf<J)t

fein, roenn aul prinater pnitiatioe entfpringenbe Unter»

nebmungen fid) bereit erflären, bie Veftrebungen ber
Stabt auf bem ©ebiete ber Söobuunglfürforge burd)
Slnbanbnabme ber genoffenfd)aftlicl)en Vautätigfeit ju
ergäiijen. Vauen biefe ©enoffeuidiaften nach ©runb»
fätjen, roeldje bie Stabt für ftd) felbft angenommén bat
ober bie fie billigt, fo liegt fidjerlid) feinerlét ©runb
»or, foleben ©enoffenfebaften bie nacbgefudjte llnterftübung
bureb bie ©emeinbe p »erroeigern.

©ie in »ovfid)tiger Sfbroägung »on Seiftungen unb
©egeuleiftungen aufgeftellten ©runbfäbe foEen unter Ve»

rüdfid)tigung ber jeweiligen- befonbern 93érbäftntffe ihre
tffnroenbung finben. ©ie Vebörbe b® bafür, ba^ fie

geeignet finb, bie genoffenfcbaftlicbe Vautätigfeit neu p
beleben, pr ©ntfaltung p bringen unb fie in erfolg»
fidjernbe Va'bnen p leiten. Vereitl haben jroei ©enoffett»
fdbaften bie gemeinblicb'e Veibütfe na%efud)t; anbere
roerben »oraulfidbtli^ folgen. Sollte el nötig erftbeinen,
fo würbe in Éulfid)t genommen, baf; auch bie Stabt
bie gnitiatiöe pr ©ritnbung einer größeren Vaugenoffen»
fdjaft ergreift.

©ie Vortage bat noch bie Veratung im ©ropen
Stabtrate p paffieren. ®a in ben ScbtuBnabmen biefer

Vebörbe p roieberbolten dJialen bie l'lnregung berartiger
©runbfätie anzutreffen ift, fo. möchte man ooraulfebctt,
ba^ ber Vorfcblag b^r auf gfinftigen Vobett fallen wirb.

SOtöge hierin bal Vorgeben ber ©emeinbefübrer in

ber golge pm VSoble bel ©emeinberoeîenl ebte grüßte
zeitigen!

Da$ Geheimnis der miinschelrute.
2ll§ ©rgänpng »on früheren »on uni über ba§

Phänomen ber SBünfcbelrute gebrachten Unterfudjungen,
öie bureb bie hier folgenben Slulfübrungen, all ©rgebni?
neuefter Unterfucbungen über biefen ©egenftanb, gurti

©eil il)re Veftätigung finben, bringen wir biefe in ber

,,©b- 3tg." »eröffentlicbten 3tu!fül)rungen, bie einen

roillfontmenen Veitrag pr Klärung ber 3lnfcbauungen

tnbepg auf biefe alte Streitfrage bieten bürften, pr
^enntnil unferer werten Sefer.

©ie feit bem Vtittelalter auftretenb:e Vebuuptimg,
ba^ befonberl oeranlagté Seute mittelft einer bölprnen
ober metallenen Stute unterirbifd)e SBafferläufe, ©rjlager
ufro. anpgeben »ermöcbten, b«t nad) bent Vorgeben be§

oielgenannten §errn ». Ullar aud) in Vapern »iel »on

ftcf) reben ' gemadjt unb bie Verwaltungen 3Jlünd)enl unb

anberer Stäbte p pblretd)en Verfucben »eranlagt. tint

roo möglich etroal mehr Klarheit itt bal bunïle ©ebict

p bringen, »eranftaltete ber Volptecbnifcbe Verein
in 9Jiünd)en für ben 21. SERär§ eine befonbere SBünfcbd

ruten=Sit3ung, welcher auper bent ©bronfotger ißrinpn
Subroig auch Vertreter ber Staatlregierung beiwohnten.

Veferent roar ein all erfahrener unb erfolgreicher Stuten»

gänger »ietgenannter praïtifeber Slrp, ©r. Voll,- ein

7^ Jllxstr. schwei». H««dw .-Zeit»«g «.„Meisterblatt") à. â

Begleiterscheinungen. Run hat der engere Stadtrat dem
Großen Stadtrate eine Reihe von Grundsätzen unter-
breitet, die für die Unterstützung gemeinnütziger Bau-
geyossenschaften durch die Gemeinde, nach Maßgabe der
verfügbaren Mittel und je nach Bedürfnis, wegleitend
sein sollen lind die folgenden Wortlaut besitzen:

1. Verkauf von Baugelände zu billiger Schätzung,
nicht aber unter dem Jnventarmerte. Für die Zeit
nach Inkrafttreten des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches ist auch die Ueberlassung von Land zur
Ausübung dès Baurechtes gemäß Art. 675 und
779 des Zivilgesetzbuches und zur Errichtung von
Heimstätten gemäß Art. 349 und folgende des

Zivilgesetzbuches in Betracht zu ziehen.
2. Gewährung von Darlehen auf zweite Hypothek bis

höchstens auf 99°/o der Anlagekosten zu einem
mäßigen Zinsfuße, der jedoch nicht weniger betragen
darf als der durchschnittliche Zins für die städtischen
Anleihen.

3. Uebernahme von Genossenschaftsanteilen.

Die Gewährung" der städtischen Hülfeleistung wird
von der Erfüllung folgender Bedingungen abhängig
gemacht:

1. Der Landverkauf erfolgt nur gegen eine mindestens
19 "/o des Kaufpreises betragende Anzahlung.

2. Die Pläne für die zu erstellenden Gebäude unter-
liegen der Genehmigung durch die Gemeindebehörde,
namentlich mit Bezug auf Solidität, Zweckmäßig-
keit und Gefälligkeit.

3. Die Genossenschaft ist verpflichtet, die Häuser sorg-
fältig zu unterhalten.

4. Das von der Gemeinde auf zweite Hypothek ge-
währte Darlehen ist nach Maßgabe besonderer Ver-
einbarung abzutragen.

ö. Die mit gemeindlicher Beihülfe erstellten Häuser
bleiben Genossenschaftseigentum und sind somit
unverkäuflich. Eine Ausnahme vom Grund-
fatze ist unter zu vereinbarenden, die Erzielung
jeglichen Spekulationsgewinnes ausschließenden Be-
dingungen nur für Einfamilienhäuser zulässig.

6. Für den Fall ihrer Auflösung überträgt die Ge-

nossenschaft auf Verlangen der Gemeinde der letzteren
die mit Gemeindehülfe erstellten Häuser. Die Ge-
meinde vergütet den Ankaufspreis des Landes (ohne
Zinsen) und den bei der Uebergabe noch vorhan-
denen Bauwert der Häuser. Der Bauwert darf
dabei keinesfalls höher berechnet werden, als auf
die aufgewendeten Erstellungskosten abzüglich des

Minderwertes zufolge Abnützung.
Wenn die Genossenschaft Häuser verkauft, hat

sie auszubedingen, daß im Falle ihrer Auflösung
die Gemeinde in ihre Rechtsstellung gegenüber den

Erwerbern eintreten kann.
7. Die Genossenschaften, welche aus städtische Beihülfe

Anspruch erheben, haben ihre Statuten dem Stadt-
rate zur Genehmigung vorzulegen und dem letzteren
eine angemessene Vertretung im Vorstande und in
der Kontrollstelle einzuräumen.

Die,. Grundsätze werden als Produkt folgender Er-
ivägungen des Stadtrates hingestellt:

Es unterliegt heute keinem Zweifel und wird allseitig
anerkannt, daß die gemein-nützige genossenschaftliche Bau-
tätigkeit auf dem Gebiete der Wohnungsfürsorge hervor-
ragende Dienste zu leisten vermag. In Zürich haben
solche Unternehmungen bis anhin allerdings nur recht

bescheidene Erfolge erzielt. Die Mißerfolge dürfen aber

hier nicht, ebensowenig, wie anderwärts, auf das genossen-

schaftliche Prinzip zurückgeführt werden; sie sind zum
Teil geradezu in Abirrungen von diesem Prinzip be-

gründet: nämlich in unrichtiger, den genossenschaftlichen
Grundsätzen widersprechender Organisation/zum Teil in
fehlerhafter Leitung und Wirtschaft, vor allem aber im
Mangel an genügenden Mitteln. Es wird Sache der
Baugenossenschaften sein, für ihre Bestrebungen eine richtige
Organisation zu schaffen und für sachgemäße Leitung
und gute Wirtschaft zu sorgen; für die Beschaffung aus-
reichender Mittel werden sie namentlich da, wo es sich

um Wohnungsfürsorge für minderbemittelte Kreise handelt,
auf die Beihilfe der Gemeinde angewiesen sein. '

Die Stadt Zürich hat es unternommen, durch Selbst-
bau dem Mangel an Wohnungen tunlichst zu steuern;
ihn auf diesem Wege gänzlich zu heben, dürste sie kaum
in der Lage sein. Es kann ihr deshalb nur erwünscht
sein, wenn aus privater Initiative entspringende Unter-
nehmungen sich bereit erklären, die Bestrebungen der
Stadt auf dem Gebiete der Wohnungsfürsorge durch
Anhandnahme der genossenschaftlichen Bautätigkeit zu

ergänzen. Bauen diese Genossenschaften nach Grund-
sätzen, welche die Stadt für sich selbst angenommen hat
oder die sie billigt, so liegt sicherlich keinerlei Grund
vor, solchen Genossenschaften die nachgesuchte Unterstützung
durch die Gemeinde zu verweigern.

Die in vorsichtiger Abwägung von Leistungen und
Gegenleistungen aufgestellten Grundsätze sollen unter Be-

rücksichtigung der jeweiligen besondern Verhältnisse ihre
Anwendung finden. Die Behörde hält dafür, daß sie

geeignet sind, die genossenschaftliche Bautätigkeit neu zu

beleben, zur Entfaltung zu bringen und sie in erfolg-
sichernde Bahnen zu leiten. Bereits haben zwei Genossen-
schaften die gemeindliche Beihülfe nachgesucht; andere
werden voraussichtlich folgen. Sollte es nötig-erscheinen,
so würde in Aussicht genommen, daß auch die Stadt
die Initiative zur Gründung einer größeren Baugenoffen-
schaff ergreift.

Die Vorlage hat noch die Beratung im Großen
Stadtrate zu passieren. Da in den Schlußnahmen dieser

Behörde zu wiederholten Malen die Anregung derartiger
Grundsätze anzutreffen ist, so möchte man voraussehen,
daß der Vorschlag hier auf günstigen Boden fallen wird.

Möge hierin das Vorgehen der Gemeindesührer in

der Folge zum Wohle des Gemeindewesens edle Früchte
zeitigen!

va! gedeinmi; à Mmchelnue
Als Ergänzung von früheren von uns über das

Phänomen der Wünschelrute gebrachten Untersuchungen,
die durch die hier folgenden Ausführungen, als Ergebnis
neuester Untersuchungen über diesen Gegenstand, zum

Teil ihre Bestätigung finden, bringen wir diese in der

„Th. Ztg." veröffentlichten Ausführungen, die einen

willkommenen Beitrag zur Klärung der Anschauungen
inbezug auf diese alte Streitfrage bieten dürften, zur

Kenntnis unserer werten Leser.
Die seit dem Mittelalter auftretende Behauptung,

daß besonders veranlagte Leute mittelst einer hölzernen
oder metallenen Rute unterirdische Wässerläufe, Erzlager
usw. anzugeben vermöchten, hat nach dem Vorgehen des

vielgenannten Herrn v. Uslar auch in Bayern viel von

sich reden gemacht und die Verwaltungen Münchens und

anderer Städte zu zahlreichen Versuchen veranlaßt. Um

wo möglich etwas mehr Klarheit in das dunkle Gebiet

zu bringen, veranstaltete der Polytechnische Verein
in München für den 21. März eine besondere Wünschet-

ruten-Sitzung, welcher außer dem Thronfolger Prinzen

Ludwig auch Vertreter der Staatsregierung beiwohnten.

Referent war ein als erfahrener und erfolgreicher Ruten-

gänger vielgenannter praktischer Arzt, Dr. Voll, ein
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